
Die Anfahrten zu allen Akutspitälern im
Kanton Zürich werden neu signalisiert –
mit dem Signal „Star of Life“. Unter
Akutspitälern versteht man alle Spitäler,
welche für jedermann während 365
Tagen eine 24-Stunden-Notfallstation
betreiben. 

Ziel dieser neuen Signalisation ist es,
Ortsunkundige, welche medizinische
Hilfe benötigen, von den Autobahnan-
schlüssen über die Hauptstrassen auf
dem schnellsten Weg ins nächste Akut-
spital zu führen. Die ersten Akutspitäler
wurden durch die Signal AG bereits sig-
nalisiert. 

Das Signal „Star of Life“ zeigt als Symbol
einen blauen Stern integriert mit dem
schlangenumwobenen Stab des Äsku-
lap. Dieses Symbol ist inzwischen welt-
weit für notfallmedizinische Hilfe be-
kannt. Durch diese neue Signalisation
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können unter Umständen lebenswichtige
Minuten gewonnen werden, da der kür-
zeste Weg zur nächsten Notfallstation
eindeutig und unmissverständlich be-
schildert ist. Alle übrigen Spitäler, Alters-
und Pflegeheime behalten das bekannte
Symbol „H“.

Diese neue Signalisation „Star of Life“ ist
ein Pilotversuch, der ausschliesslich für
den Kanton Zürich bewilligt wurde. Erst
auf Grund der Erfahrungen im Kanton
Zürich kann entschieden werden, ob die-
ses Symbol bei der nächsten Revision der
Signalisationsverordnung in das ordent-
liche Recht übernommen wird.


